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STATUTEN
Verein Christophorus Schule Bem

Nanie, Sitz und Zweck

l. Name und Sitz

Unter dem Namen «VereinChristophorus Schule Bern»besteht ein Verein im Sinne von Art.
6o ZGB mit Sitz in Bern.

2. Zweck

Der Verein bezweckt die Betreuung, Schulung und Förderungvon Kindern und Jugendlichen
mit besonderem Förderbedarf,sogenannt seelenpflegebedürftigeMenschen. Grundlagen hier-
fürsind die anthroposophischen und die allgemein anerkannten heüpädagogischenund the-
rapeutischen Grundsätze. Der Verein führtzu diesem Zweck eine Schule vom Kindergarten bis
zur WerKklassenstufe sowie eine Tagesschule.
Der Verein ist politisch und konfessionell neutral und arbeitet gemeinnützig.

3. Finanzen

Zur Verfolgung des Vereinszwecks verfügtder Verein überfolgende finanzielle Mittel:
Mitgliederbeiträge
Beiträge aus Leistungsvereinbarungen
Elternbeiträge
Spenden und Legate

4. Haftung

Fürdie Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen.

Mitgliedschaft

5. Beitritt, Austritt, Stimmrecht, Mitgliederbeitrag

5.1 Beitritt:

Aktivmitglied des Vereins kann jede Person, Firma oder Institution werden, welche den
Vereinszweck unterstützt.
Angestellte der Christophorus Schule Bern könnennur Passivmitglieder werden.
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5.2Aufnahme:

Die Aufnahme als Mitglied erfolgt mit einer Beitrittserklärungan das Schulsekretariat.

5.3 Austritt und Ausschluss:

Der Austritt eines Mitglieds erfolgt mit einer Austrittserklärungan das Schulsekretariat.
Wenn ein Aktivmitglied den Vereinsbeitrag in zwei aufeinanderfolgenden Jahren nicht
bezahlt, wird dies als Austrittserklärungbetrachtet.
Der Vorstand kann ein Mitgliedjederzeit aus dem Verein ausschliessen, wenn es den Ver-
einsinteressen entgegenwirkt.
Die Mitgliedschaft erlischt

bei natüriichenPersonen durch Austritt, Ausschluss oder Tod
beijuristischen Personen durch Austritt, Ausschluss oderAuflösungderjuristischen
Person

5.4 Stimmrechte:

Jedes Aktivmitglied des Vereins, ob Person, Firma oder Institution, hat eine Stimme.
Passivmitglieder haben kein Stimmrecht.

5.5 Mitgliederbeitrag:

Der JVtitgliederbeitrag ist füralle Aktivmitglieder, ob Person, Firma oder Institution, ein-
heitlich.
Passivmitglieder sind vom Mitgliederbeitrag befreit.
Die Schulleitung kann einem Aktivmitglied bei fehlenden finanziellen Mitteln den Mitglie-
derbeitrag eriassen.
Vorstandsmitglieder könnenvom Mitgliederbeitrag befrcit werden.

Organisation

6. Organe

Die Organe des Vereins sind:

l. JVtitgliederversammlung (auch als Jahresversammlung bezeichnet)
2. Vorstand
3. Revisionsstelle

7. Mitgliederversammlung

Das oberste Organ des Vereins ist die JVIitgliederversammlung.

7.1 Aufgaben

Der Mitgliederversammlung stehen folgende unübertragbareAufgaben und Kompetenzen zu:
Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung, Entgegennahme des Revisi-
onsberichtes und Entlastung des Vorstandes
Wahl der Vorstandsmitglieder und der Revisionsstelle
Festiegung des Mitgliederbeitrages
Anderung der Statuten
Auflösungdes Vereins
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7.2 Einberufung

Die Mitglieder versammeln sich ordentlicherweise einmal im Jahr. Anträgeder Aktivmitglie-
der sind zwei Monate im Voraus an den Vorstand zu richten. Die ordentliche IVIitgliederver-
sammlung findetjeweils spätestensEnde Juni statt und kann auch virtuell stattfinden.
Ausserordentliche Mitgliederversammlungen finden aufEinladung des Vorstandes statt oder
wenn sie von mindestens 20% der Aktivmitglieder unter schrifüicherBekanntgabe des Zwe-
ckes beim Vorstand veriangt werden.
Die Mitglieder werden mindestens 14 Tage im Voraus schrifdich oder elektronisch unter Be-
kanntgabe der Traktanden eingeladen.

7.3 Stimmabgabe

Der Vorstand legt fürjede Mitgliederversammlung die Art und Weise der Stimmabgabe fürdie
Geschäfte der IVtitgliederversammlung fest.

Der Vorstand tritt beim Traktandum Entlastu.ng des Vorstandes in den Ausstand.

7.4 Beschlussfassung

Jede ordnungsgemässeMitgliederversammlung ist unabhängigvon der Anzahl der anwesen-
den Aktivmitglieder beschlussfàhig. Überdie gefassten Beschlüsseist zumindest ein Be-
schlussprotokoll abzufassen.
Die Aktivmitglieder fassen die Beschlüssemit dem einfachen Mehr der Stimmenden. Bei
Stimmengleichheit fälltder/die Vorsitzende den Stichentscheid. Statutenänderungenbenöti-
gen die Zustimmung einer 2/3 Mehrheit der Stimmenden.

8. Vorstand

8.1 Zusammensetzung

Der Vorstand besteht aus 5 bis 7 Mitgliedern - davon i bis 2 Elternvertreter*innen - die wie
auch der Präsident/diePräsidentinvon der Mitgliederversammlungjeweils fürdrei Jahre ge-
wähltwerden. Wiederwahl ist möglich.
Die Schulleitung sowie l bis 2 vom Kollegium bezeichnete Personen nehmen mit beratender
Stimme an den Vorstandssitzungen teil.
Scheiden Vorstandsmitglieder währendder Amtsdauer aus oder sind in der Ausübungihrer
Funktion dauernd verhindert, so erfolgt an der nächstenordentlichen Mitgliederyersainmlung
eine Nachwahl.
Der Vorstand ist grundsätzlichehrenamtlich und unentgeltlich tätig, er hat Anrecht aufVergü-
tung der efifektiven Spesen.

8.2 Aufgaben des Vorstandes

Der Vorstand führtdie laufenden Geschäfteund vertritt den Verein nach aussen.
Er erlässtReglemente.
Er kann Arbeitsgruppen (Fachgruppen) einsetzen.
Er kann fürdie Erreichung der Vereinsziele Personen gegen eine angemessene Entschädi-
gung anstellen oder beauftragen (nach Arbeitsrecht).
Der Vorstand verfügtüberalle Kompetenzen, die nicht von Gesetzes wegen oder gemäss
diesen Statuten einem anderen Organ übertragensind.
Der Vorstand konstituiert sich selber.

8.3 Unterschriftsregelung

Das Präsidiumoder das Vizepräsidiumzeichnen kollektiv mit einem weiteren Vorstandsmit-
glied oder der Schulleitung.
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8.4 Einberufung

Der Vorstand versammelt sich auf Einberufung des Präsidenten/derPräsidentinunter Angabe
der Traktanden, jedoch mindestens vier Maljährlich. Er ist dazu verpflichtet, wenn Vor-
standmitglieder dies verlangen.

8.5 Beschlussfassung

Er fasst seine Beschlüssemit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei
Stimmengleichheit gibt die Stimme des/der Vorsitzenden den Ausschlag.
In Ausnahmefàllenist auch eine elektronische Abstimmung moglich.
Uber die Verhandlungen ist ein Beschlussprotokoll zu führen.

9. Revisionsstelle

Die Mitgliederversammlung wähltjeweils fürdie Dauer von drei Jahren eine bei der Schweize-
rischen Revisionsaufsichtsbehördezugelassene Revisionsstelle. Diese ist wiederwählbar.
Die Revisionsstelle führteine eingeschränkte Revision durch und erstattet darüberder Mit-
gliederversammlung schriftlichen Bericht.

Schlussbestimniungen

10. Auflösung

Die Auflösungdes Vereins kann durch Beschluss einer ordentlichen oder ausserordentlichen
Mitgliederversammlung beschlossen und mit dem Stimmenmehr von 2/3 der anwesenden
Aktivmitglieder und der eingegangenen schriftlichen Stimmabgaben aufgelöstwerden.
Bei einer Auflösungdes Vereins fälltdas Vereinsvermögenan eine steuerbefreite Organisati-
on, welche den gleichen oder einen ähnlichenZweck verfolgt. Der Vorstand entscheidet an
welche Organisation das Vermögengeht. Die Verteilung des Vereinsvermögensunter den Mit-
gliedern ist ausgeschlossen.

ll. Inkrafttreten

Diese Statuten wurden durch die Mitgliederversammlung vom 25.05.2023 genehmigt und
ersetzen diejenigen vom 03.09.2020.

Namens der IVtitgliederversammlung: Der Präsident

Hans Teuscher
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